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Die Lage im Gewerbe 
Kleinhandel: Bedrohung der Existenzgrundlage? 

Rückblick auf das vergangene und Ausblick 
auf das kommende liechtensteinische Wirt
schaftsjahr erschweren sich insofern, als nur  
äusserst wenig statistisches Material zur Ver
fügung steht und somit Zuwachsraten und Ten
denzen auf Beobachtungen und Schätzungen 
beruhen müssen. 

Bei der genaueren Betrachtung der Situation 
im liechtensteinischen Gewerbe, zeigt sich eine 
gewisse Umstrukturierung ab. Durch die Auf
hebung des Warenhausverbotes in unserem 
Land und um den benachbarten Einkaufszen
tren in der Schweiz eine echte Alternative ge
genüber zu stellen, entstanden in unserem 
Land in verhältnismässig kurzer Zeit verschie
dene Discountgeschäfte. Diese für uns neue 
Form des Handels, die sich als Selbstbedie
nungsgeschäfte mit beliebigem Warenangebot 
präsentieren, kalkulieren mit minimalen Ge
winnmargen. Der notwendige Gewinn muss 
durch entsprechend hohe Umsatzzahlen erar
beitet werden. Diese Discountgeschäfte, so be-
grüssenswert sie dem einen erscheinen, ver
verschärften innerhalb unseres Landes die Kon
kurrenz dermassen, dass sie den herkömmlichen 
Detailisten nahezu vor die Existenzfrage stel
len. Dadurch ergibt sich die zwingende Folge
rung, dass sich manche Einzelhändler genötigt 
sehen werden, ihren Verkauf ebenfalls als Dis
countgeschäft zu organisieren. Eine weitere 
Verhärtung der Konkurrenz wird damit offen
sichtlich. Offen bleibt dann nur noch die Frage, 
wie lange die notwendigen erhöhten Umsätze 
erzielt werden können, die das Discount-Ge-
schäft trotz geringer Gewinnmargen rentabel 
gestalten. 

Diese Prognose sollte jedoch nicht zur pessi
mistischen Aussage führen, die wirtschaftspoli
tische Veränderung nehme jenes unerwünschte 
Ausmass an, das dem Kleinhandel seine Exi
stenzgrundlagen entziehe. Vielmehr sieht der 
Detailist durch die Vorteile einer individuellen 
Bedienung und durch den Ausbau des Kunden
dienstes neue Möglichkeiten der Bewährung. 
Diese Feststellung wird unterstrichen durch die 
Tatsache, dass der Einzelhandel gegenüber 
dem Vorjahr erstaunlich hohe Umsatzsteige
rungen erzielte. Während der  Weihnachtszeit 
'geben die Detailisten einen Sonderrabatt von 
zwei Prozent. Die entsprechende Ausgabe v o n  
Weihnachtssternen lässt Rückschlüsse auf die 
Umsatzzahlen zu. In der Weihnachtszeit 
1970/71 wurde von den bei der  Aktion beteilig
ten Geschäften Waren im Werte  von 2.6 Millio

nen Franken verkauft. Dieser Betrag erhöhte 
sich im gleichen Zeitraum 1971/72 auf 3.3 Mil
lionen Franken. Bei Berücksichtigung der 
Teuerung im vergangenen J ah r  von rund 6.7 
Prozent ergibt sich immer noch eine Zuwachs
rate von rund 600 000 Franken, was bemerkens
werte 23 Prozent ausmacht. Mit dieser Zahl 
kann nicht nur  ein erhöhter Bedarf an Ge
brauchs- und  Verbrauchsgütern unserer Bevöl
kerung nachgewiesen werden, sie dokumen
tiert auch mit allem Nachdruck die Stärke und 
Kapazität des liechtensteinischen Klein
handels. 

Bei einer allgemeinen Betrachtung der Situa
tion in unserem Gewerbe darf die Lage des 
Baugewerbes nicht ausser Acht gelassen wer
den. Dieser Wirtschaftszweig war  und ist von 
massiven Lohnerhöhungen charakterisiert. Sie 
erreichten im vergangenen Jahr  mit 13 Prozent 
das höchste Ausmass der letzten 20 Jahre.  
Aehnliche Zuwachsraten sind für das Jahr  1972 
vorauszusehen. Somit wird die Baukostenver
teuerung v o n  12 bis 14 Prozent im vergangenen 
Jahr  durch eine weitere Preiseskalation v o n  
über 10 Prozent im Jahre  1972 fortgesetzt. Die 
Beschäftigungslage im Baugewerbe ist nach 
wie vor  gut. Einer konstanten, wenn nicht zu
nehmenden, öffentlichen Nachfrage steht der  
Arbeitskräftemangel im Baugewerbe gegen
über, was den Antrieb der  Lohn- und Preisspi
rale provozierte. Die Polarisierung staats-

wirtschaflspüVitischer Gegensätze zeigt 
sich durch die Beschränkung der ausländischen 
Arbeitskräfte gerade in diesem Bereich beson
dere deutlich. 

Die Situation im Gastgewerbe ist gekenn
zeichnet von  massiven Investitionen, die nun 
ein Ausmass von insgesamt rund 50 bis 60 Mil
lionen Franken ausmachen dürften. Bei An
wendung d e r  Faustregel, dass der Umsatz der  
Hälfte der Investitionen entsprechen sollte, er
gäbe sich ein notwendiger Konsum pro Kopf 
der liechtensteinischen Bevölkerung von rund 
Fr. 1300.—. Deutlich ist damit die starke Ab
hängigkeit unseres Gastgewerbes vom Frem
denverkehr belegt. Sicher empfiehlt es sich in 
diesem Bereich weiteren Investitionen sorgfäl
tige Berechnungen und vorsichtige Schätzun
gen zu Grund zu legen. 

Zusammenfassend und  ausblickend soll die 
Situation im liechtensteinischen Gewerbe mit 
einem Zitat aus dem Mitteilungsblatt der Ge
werbegenossenschaft charakterisiert werden: 

«Reallohnverbesserungen, Gehaltserhöhun
gen, steigende Preise, Mehrforderungen an  die 
öffentliche Hand (diese wieder mit Steuererhö
hungen), mehr  Freizeit, kürzere Arbeitszeit 
sind die angewandten Instrumente, die zum Er
folge führen sollen. Das ganze gleicht einem 
Karussell.» 

Gestern Freitagvormittag legten alle neuge
wählten Gemeindevorsteher und Vizevorsteher 
unseres Landes in die Hand des Regierungs
chefs den Amtseid ab. Die Vereidigung fand im 
Vaduzer Landtagssaal statt. Unsere Aufnahme 
zeigt in der  vorderen Reihe von links nach 
rechts: Emanuel Vogt, Balzers, Hilmar Ospelt, 

ivat-BankA< 
Vaduz 

Vereidigung der Vorsteher 
Vizevorsteher in allen Gemeinden gewählt 

Vaduz, Wal ter  Beck, Schaan, Hermann Hassler, 
Schellenberg; in der hinteren Reihe von  links 
nach rechts: Werner  Matt, Mauren, Hugo 
Oehri, Ruggell, Egon Marxer, Eschen, Anton 
Nägele, Planken, Alfons Schädler, Triesenberg, 
Alois Oehri, Gamprin, Rudolf Kindle, Triesen. 
(Vizevorsteher siehe Seite 2) (Foto: Peter) 

KOMMENTAR 
An Relikten fehlt es nicht 

Liechtensteins Vielfalt zeigte sich ein
mal mehr bei der organisatorischen 
Durchführung der Gemeindewahlen. In 
den einen Gemeinden wurden die 
Stimmbürger nach alter Manier in al
phabetischer Reihenfolge verlesen und 
zur Stimmabgabe aufgefordert, in ande
ren Gemeinden wurden zwei Stimmkar
ten ausgegeben und Vorsteher und Ge
meinderat konnten ohne lange 
Wartefristen gewählt werden. Als dritte 
Variante wurden die Wahlen an zwei 
Tagen durchgeführt, was die entgegen
gesetzt lautende Bestimmung des Ge
meindegesetzes ziemlich strapazierte. 
Liechtenstein kennt aber auch dreierlei 
Arten von Bürgern: Den Gemeindebür
ger mit Wohnsitz in der Heimatgemein
de mit allen Rechten, den Gemeindebür
ger mit allen politischen Rechten, je
doch ohne Anspruch auf den Bürgernut
zen und den Liechtensteiner mit Wohn
sitz ausserhalb der Heimatgemeinde; 
ihm ist die Teilnahme an Bürgerver
sammlungen verwehrt, und er hat kei
nen Anspruch auf Gemeindenutzen. Ein 
weiteres Postulat, das sich im Zusam
menhang mit dem Gemeindegesetz er
gibt, wäre die Ueberprüfung der Zahl 
der Gemeinderäte, die Gesetzmässigkeit 
der Anwesenheit des erweiterten Ge
meinderates bei Beschlüssen, die im 
Kompetenzbereich des engen Gemein
derates liegen (eingeführte Praxis in 
manchen Gemeinden) und die Frage 
einer möglichen Uebertragung der Be
schlussfassung über Budget und Rech
nungswesen in die Hände der Gemein
deversammlung. Als organisatorische 
Forderungen sind die Führung des Zivil
standsregisters durch die Gemeinde (zur 
Entlastung der Pfarrherren) zu stellen, 
die Ausbezahlung der Gehälter sämtli
chen Gemeindepersonals durch die Ge
meinde (dann würde verhindert, dass 
Kindergärtnerinnen keiner Sparversi
cherung angehören, weil  deren Gehäl
ter vom Staat ohne Kontrolle der Ge
meinde ausbezahlt werden) und nicht 
zuletzt der Ausbau der Gemeindever
waltungen, damit sich die voll unselb
ständig tätigen Vorsteher auf die -we
sentlichen Entscheide konzentrieren 
können. Damit ist dargelegt, dass das 
Gemeindegesetz aus dem Jahre 1959 
den Anforderungen des Jahres 1972 
nicht mehr in allen Belangen gerecht 
wird. Erfreulicherweise erfahren wir je
doch, dass der zuständige Ressortchef 
Vizeregierungschef Dr. Walter Kieber 
in nächster Zeit mit den neuen Gemein
devertretungen zur Besprechung der 
Revision des Gemeindegesetzes Kontakt 
aufnehmen wird. An Relikten, die es zu 
beseitigen gilt, wird es  dann nicht feh
len. (gk) 


